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Änderungen zum Rahmenvertrag ab 01.07.2019 
 
Ab dem 01.07.2019 wird der neue Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Abs. 2 
Sozialgesetzbuch (SGB) V in Kraft treten. 
Dazu wurden einige Änderungen im GAWIS vorgenommen, die automatisch ab dem 01.07.2019 mit 
der Version 3.58 aktiviert werden. 

 
Abgabe-Rangfolge geändert 
Unterteilung in generischen Markt und Import-Markt 
Die Abgabe von Rabattverträgen hat immer vorrang. 
Liegen keine Rabattverträge vor, erfolgt eine Einteilung der Artikel in den generischen- oder Import-
Markt. 
Aus dieser Vorgabe ergeben sich neue Abläufe bei der Abgabe von Arzneimitteln auf GKV-Rezepten 
im Kassenprogramm (A07.1). 

 
AutIdem-Alternativen - Abgabe-Rangfolge im nicht rabattierten 
generischen Markt 
Handelt es sich um eine Abgabe im generischen Markt, muss eines der vier preisgünstigen 
Fertigarzneimittels abgegeben werden.  
Maßgebend für die Sortierung im AutIdem-Fenster ist der rabattierte Verkaufspreis (Apo-VK abzüglich 
Herstellerrabatte). Dieser wird in der vorletzten Spalte (Rab.VK) angezeigt. 
Die Preislinie grenzt die vier preisgünstigen Artikel nach unten ab. 
 

 
Des weiteren ist bei der Auswahl zu beachten, dass das abzugebene Fertigarzneimittel nicht teurer 
als das verordnete Produkt sein darf. 
 
Ist keines der vier preisgünstigen Fertigarzneimittel lieferfähig, so muss das nächst preisgünstige, 
verfügbare Arzneimittel abgegeben werden. 
 
Es wurden Änderungen der Kassenparameter (A07.3 - Sonstige) vorgenommen, um die korrekte 
Abgabe zu gewährleisten. 
Steht kein Rabattarzneimittel zur Auswahl, werden nun automatisch AutIdem-Alternativen mit der 
Preislinie angezeigt.  
 
Diese Änderung hat zur Folge, dass auch automatisch Rabattalternativen angezeigt werden. Wird ein 
Artikel verkauft, der den Rabattvertrag erfüllt und es weitere Rabattalternativen gibt, öffnet sich 
folgende Anzeige mit allen Rabattartikeln. Der Vorgabeartikel ist grün hinterlegt. 
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Beim AutIdem-Austausch im GKV-Bereich dürfen keine RX-Präparate gegen Non-RX-Präparate und 
umgekehrt ausgetauscht werden. 
 
 

Import Alternativen -  Abgabe-Rangfolge im nicht rabattierten 
Import-Markt 
Handelt es sich um eine Abgabe im Import-Markt,  

d. h. es gibt nur einen Austausch  zwischen  Original und Import 
oder  Import und Import 

kann ein Austausch erfolgen, um die Importquote zu erfüllen. 
 
Es wurden Änderungen der Kassenparameter (A07.3 - Meldungen) vorgenommen, um auf 
„abgaberelevante Importe“ hinzuweisen. 
 
Beim Verkauf eines Artikels, der dem Import-Markt zuzuordnen ist, erfolgt eine Abfrage, ob Importe 
angezeigt werden sollen. 
 
Beim Verkauf eines Originals wird folgende Abfrage eingeblendet, wenn es Importe gibt, die in die 
Importquote einfließen können. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Verkauf eines Imports wird folgende Abfrage gestellt, wenn es günstigstere Importe gibt. 
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Änderung der Berechnung der quotenrelevanten Importartikel 
Im neuen Rahmenvertrag werden die Abgabebestimmungen eines Importarzneimittels neu definiert. 
Entscheidend ist der Abgabepreis (Apo-VK abzüglich Herstellerrabatt) des Arzneimittels.  
Es wurden neue Preisstufen festgelegt. 
 

Abgabepreis bis 100 Euro: 
Der rabattierte Verkaufspreis des Importarzneimittels muss mindestens 15 Prozent günstiger 
sein als der des Originals. 

 
Abgabepreis von 100 Euro bis 300 Euro: 
Der Preisabstand zwischen Original und Import muss mindestens 15 Euro betragen. 
 
Abgabepreis über 300 Euro: 
Der Preisabstand zwischen Original und Import muss mindestens 5 Prozent sein. 

 
Die relevanten Importartikel werden weiterhin in der Spalte Kennzeichen (Kz) mit dem grünen „i“ farb-
lich hinterlegt. 
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Nicht Verfügbarkeit und Sonderkennzeichen 
 
Die bisher genutzten Sonderkennzeichen wurden teilweise namentlich verändert und um zwei neue 
Kennzeichen ergänzt. 

 
 

 
Auswahl ab 01.07.2019: 
 

    
 
Die Faktoren 3 und 4 wurden namentlich verändert bzw. Ergänzungen vorgenommen. 
Die Faktoren 6 und 9 sind neu hinzugefügt worden, dadurch wurde der „alte Faktor“ 6 auf den „neuen 
Faktor“ 8 umgelegt. 
 
Faktor 6 = Nichtabgabe Rabattartikel aufgrund pharmazeutischer Bedenken 

Neu 
 

Neu 
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Bitte denken Sie daran, diese auch auf dem Rezept zu begründen und diese Notiz zu unterzeichnen. 
 
Faktor 9 = Nichtabgabe Rabattarzneimittel sowie preisgünstigem Import / Generikum aufgrund phar-
mazeutischer Bedenken. 
Bitte denken Sie daran, diese auch auf dem Rezept zu begründen und diese Notiz zu unterzeichnen. 
 
Wird ein Rezept von mehreren pharmazeutischen Mitarbeitern bearbeitet, müssen die 
pharmazeutischen Bedenken separat abgezeichnet werden. 
 
 

Protokollierung Nicht Verfügbarkeit eines Arzneimittels 
 
Definition: Arzneimittel gelten als nicht verfügbar, wenn sie innerhalb einer angemessenen Zeit nicht 
beschafft werden können.  
 
 Der Nachweis muss durch zwei Verfügbarkeitsanfragen bei zwei Großhändlern im direkten 

zeitlichen Zusammenhang mit Vorlage der Verordnung im tatsächlichen Bedienvorgang erfolgen. 
Wird die Apotheke nur durch einen Großhandel beliefert, reicht es aus, wenn die 
Verfügbarkeitsanfrage im angemessenem zeitlichen Abstand  mindestens 2 mal erfolgt ist. 

 
 Verfügbarkeitsanfragen sind Anfragen durch die Apotheke beim pharmazeutischen Großhandel 

(GH), die über die Funktion Anfrage Grosshandel  im Programm Kassen-Informationsterminal 

(A07.1) oder im Programmteil Artikelinformation (E01) über die Funktion   durchgeführt 
werden kann. 

 
 Das Verfügbarkeitsprotokoll muss folgende Angaben beinhalten: angefragter Lieferant, IK der 

Apotheke, Zeitstempel mit Uhrzeit und Datum der Abfrage und PZN . 
Das Verfügbarkeitsprotokoll (J08.7) wird bereits ab dem 01.07.2019 im Hintergrund mit allen 
notwendigen Angaben gespeichert. Die Umsetzung auf dem Ausdruck wird zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Dieser Beleg kann bei Bedarf gedruckt und der Krankenkasse als Nachweis 
vorgelegt werden. 

 
 


